
Als Heinrich Götti aus Adliswil im 
Schweizer Kanton Zürich am 14. 
Februar 1865 in ein Wirtshaus 

ging, traf er den Mesner. Götti sprach 
ihn an und sagte, es sei ihm wieder ein-
mal ein neugeborenes Kind gestorben; 
er könne es zur Beerdigung abholen. 
Dann setzte sich Götti nieder und be-
stellte einen halben Liter Most. 

Der Mesner war schockiert über die 
Gleichgültigkeit Göttis und informierte 
den Gemeindevorsteher. Dieser erstatte-
te eine Anzeige wegen bedenklichen 
Kindstods an das Statthalteramt des Be-
zirks Horgen, die eine gerichtliche Ob-
duktion der Kinderleiche anordnete. Der 
Gerichtsarzt stellte bei der Obduktion 
am 18. Februar Hinweise auf eine Ver-
giftung mit Schwefel- oder Salpetersäu-
re fest. Heinrich Götti wurde am 18. 
Februar festgenommen, seine kränkli-

che Frau eine Woche später. Beim toten 
Mädchen handelte es sich um ihr sie-
bentes Kind, das kurz nach der Geburt 
verstorben war.  

Die Ermittler fanden bei einer Haus-
durchsuchung am 25. Februar im 
Plumpsklo der Verdächtigen ein im 
Rohr verstecktes Fläschchen mit Salpe-
tersäure. Die Befragung der Hebamme 

und anderer Zeugen erhärteten den Ver-
dacht des Giftmordes. 

Heinrich Götti wurde 1828 in Hedin-
gen in der Nähe von Zürich als Sohn ei-
nes Maurers geboren. Als sein Vater 
1841 starb, musste Götti schon als 13-
Jähriger für einen geringfügigen Lohn 
in einer Baumwollspinnerei arbeiten. 
Als 19-Jähriger begann er ein Verhält-
nis mit der gleichaltrigen Arbeitskolle-
gin Katharina Stähli. Als sie schwanger 
wurde, heirateten die beiden. Im De-
zember 1849 kam ein Mädchen auf die 
Welt. Es starb fünf Wochen nach der 
Geburt. Jahrelang wohnte das Paar in 
einer Kammer bei Katharinas Eltern. 
Ich gleichen Zimmer schliefen ihre Ge-
schwister. Erst 1852 konnte das Paar ei-
ne kleine Wohnung in Adliswil mieten. 

Das zweite Kind starb am 17. August 
1851 kurz nach der Geburt. Der Arzt 
vermutete eine Verschleimung der 
Atemwege. Heinrich Götti galt als Trin-
ker und Spieler, er misshandelte seine 
Frau. 1853 verließ Katharina ihren 
Mann für einige Wochen, weil sie an-
geblich eine Beziehung mit einem ande-
ren Mann hatte. Als ein Pfarrer vermit-
telte, zog das Ehepaar wieder zusam-
men. Ab 1857 arbeitete Heinrich Götti 
als Weinsteinhändler und konnte in Ad-
liswil ein Haus kaufen. Das Ehepaar be-
kam 1854, 1858, 1859, 1860 und 1865 
fünf weitere Kinder. Alle starben inner-
halb von 24 Stunden nach der Geburt. 
Die Ärzte bescheinigten einen natürli-
chen Tod wegen Diarrhö, Bronchitis, 
Konvulsionen oder einer anderen Ursa-
che. 

 
Todesurteil und Hinrichtung. Hein-

rich und Katharina Götti bestritten nach 
ihrer Festnahme, mit dem Tod des neu-
geborenen Mädchens etwas zu tun zu 
haben. Während die Frau bald aus der 
Untersuchungshaft freigelassen wurde, 
musste sich Heinrich Götti vom 24. bis 
29. April 1865 vor einem Geschwore-
nengericht in Zürich verantworten. Der 
Gerichtsgutachter bezeichnete die Ver-
giftung des siebenten Kindes des Paares 
durch Salpetersäure als zweifelsfrei er-
wiesen. Die Exhumierung der anderen 
Kinderleichen war unterblieben. Der 
Staatsanwalt nannte als Tatmotiv des 
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Im Kanton Zürich verwendete „Luzerner Guillotine“: Serienmörder Heinrich Götti 
war der letzte Hingerichtete in Zürich.

Serienmörder Heinrich Götti.

Sechs Neugeborene vergiftet  
 

Heinrich Götti aus dem Schweizer Ort Adliswil brachte sechs Neugeborene um. Er war 1865  
der letzte zum Tod verurteilte Mörder, der im Kanton Zürich hingerichtet wurde.



Angeklagten, er wolle seine Kinder 
nicht ernähren. Die Geschworenen spra-
chen den Angeklagten am 29. April 
1845 für schuldig, das neugeborene 
Mädchen vergiftet zu haben. Götti wur-
de zum Tod verurteilt. Bei der Urteils-
verkündung brach er in Tränen aus. Am 
nächsten Tag in der Früh legte er vor 
dem Staatsanwalt und den beiden Geist-
lichen ein Geständnis ab. Er habe alle 
Neugeborenen außer das erste Kind ver-
giftet. Seine Frau habe von den Morden 
nichts gewusst.  

Heinrich Göttis Strafverteidiger 
reichte ein Begnadigungsgesuch ein. 
Die Petitionskommission des Großen 
Rates von Zürich empfahl mit Mehrheit 
die Umwandlung der Todesstrafe in le-
benslangen Kerker, aber die Mitglieder 
des Großen Rates stimmten am 9. Mai 
1865 mehrheitlich gegen eine Begnadi-
gung des Verurteilten. Der Präsident 
des Großen Rates schloss die Versamm-
lung mit dem Wunsch, dass das Todes-
urteil das letzte in Zürich sein möge. 
Danach wurde die Entscheidung der Be-
rufungskommission dem Delinquenten 
mitgeteilt. 

Heinrich Götti wurde am 10. Mai 
1865, um vier Uhr früh, zum Hinrich-
tungsplatz in Zürich gefahren. Dort an-
gekommen, brach er schluchzend und 
jammernd zusammen und musste von 
den Helfern des Scharfrichters zur Guil-
lotine geschleppt werden. 15.000 Men-
schen sahen der Enthauptung zu. Es 
handelte sich um die letzte Hinrichtung 
in Zürich. Bald danach legte der Justiz-
direktor des Kantons Zürich den Ent-
wurf eines neuen Strafgesetzbuchs vor, 
der die Todesstrafe nicht mehr enthielt. 
Die Begutachtungskommission des 
Großen Rates entschied sich mit großer 
Mehrheit für die Abschaffung der To-
desstrafe im Kanton Zürich.    

Werner Sabitzer 
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